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9Os60/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1981

Norm

StGB §28 D

Rechtssatz

Die Annahme eines fortgesetzten Delikts erfordert, daß die einzelnen Handlungen rechtlich gleichartig sind, mithin

jede für sich den Tatbestand desselben Delikts erfüllt; ein tatsächlicher, kriminologischer Zusammenhang (hier:

unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen, die zu Diebstählen benützt werden) genügt nicht.

Entscheidungstexte

9 Os 69/81

Entscheidungstext OGH 06.10.1981 9 Os 69/81

9 Os 60/83

Entscheidungstext OGH 31.05.1983 9 Os 60/83

Vgl; Beisatz: Erpressung bei schlichter gefährlicher Drohung. (T1)
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